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Inhalt der Mitteilung 
 
Der Bürgermeister erlässt die als Anlage beigefügte Neufassung der Stadtverordnung über 
Parkgebühren auf öffentlichen Verkehrsflächen der Stadt Wedel (Parkgebührenverordnung). Die 
Verordnung ist gem. § 53 Abs. 3 Landesverwaltungsgesetz vor ihrem Erlass dem Rat vorzulegen 
 
Ziele 

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung wurde die Verwaltung u.a. damit beauftragt, Parkgebühren 
im Stadtgebiet zu erhöhen oder einzuführen. 

Darstellung des Sachverhaltes 

Seit 2014 erhebt die Stadt Wedel Parkgebühren im Stadtgebiet. Es handelt sich um Gebühren im 
Rahmen des Straßenverkehrsgesetzes. Die Gebührenpflicht besteht im Haupteinkaufsbereich in und 
um die Bahnhofstraße sowie in den touristischen Bereichen um Willkomm Höft und Strandbad. 

Die letzte Änderung erfolgte zum 1.3.2022. Im Zuge dieser Veränderung wurden die Gebühren auf 
dem Spitzerdorfmarkt erhöht und die bewirtschafteten Flächen erweitert. 

Kernelemente der vorliegenden Neufassung der Parkgebührenverordnung sind der Wegfall der 
kostenfreien Kurzparkmöglichkeit sowie eine Anhebung der Gebührensätze im Bereich der Elbe. 
Eine weitere Gebührenerhöhung im Innenstadtbereich erfolgt nicht. 

Der Wegfall der sog. Brötchentaste ist eine Änderung im Bestand, die zügig und ohne weitere 
Infrastrukturkosten umgesetzt werden kann. Sicherlich werden nicht alle Kurzparker ihrer 
Zahlungspflicht nachkommen, trotzdem ist mit Mehreinnahmen zu rechnen. Die Verwaltung 
schätzt, dass ca. 20.000 € Mehreinnahmen erzielt werden können. 

Im touristischen Bereich an der Elbe werden die Gebühren auf dem Parkplatz in der Parnaßstraße, 
im Strandweg, der Schulauer Straße zwischen Strandweg und Strandbaddamm sowie im 
Strandbaddamm auf 2 € / Std. erhöht. Auf den Parkplätzen Im Haacken und Elbmarschen wird die 
Gebühr auf 1,50 Euro/Std. erhöht, das Tagesticket wird von 5 auf 6 Euro angehoben. Die 
Mehreinnahmen werden auf ca. 90.000 € geschätzt. 

Eine Ausweitung gebührenpflichtiger Bereiche wird von der Verkehrsaufsicht geprüft. Dabei sieht 
die Verwaltung keine Gebührenpflicht im kompletten Stadtgebiet, es sollten auch kostenfreie 
Parkmöglichkeiten bestehen bleiben, die sich in verträglicher Entfernung zum Stadtzentrum 
befinden.  

Begründung der Stadtverordnung 

Die vorliegende Neufassung der Parkgebührenverordnung erfolgt vor dem Hintergrund einer 
schnellen Umsetzung, die keine weiteren Infrastrukturkosten für neue Automaten zur Folge hat. Es 
ist davon auszugehen, dass die Gewerbetreibenden den Wegfall der Brötchentaste ablehnen. Dafür 
ist aber auf eine Erhöhung im Innenstadtbereich verzichtet worden. Kurzparkmöglichkeiten sind im 
Vergleich mit anderen Städten nicht die Regel. 

Gespräche mit der Kaufmannschaft wurden aufgrund der kurzen Umsetzungfrist nicht geführt. 
Letztlich ist die ablehnende Haltung aufgrund der Rückmeldungen in den vergangenen Jahren aber 
klar. In der Abwägung der unterschiedlichen Interessenlagen hält die Verwaltung den Wegfall der 
Kurzparkmöglichkeit für angemessen. 

In unmittelbarer Nähe der Elbe hält die Verwaltung eine Erhöhung auf 2 € / Std. für angemessen. 
Bereiche wie Strandweg oder der Parnaßparkplatz sind dort selbst bei schlechtem Wetter gut 
genutzt.  Auf den Großparkplätzen sieht die Verwaltung eine Gebühr von 1,50 € / Std. sowie eine 
Erhöhung der Gebühr für ein Tagesticket auf 6 € vor. 

Menschen mit Handicap sind von Gebührenerhöhungen nicht betroffen, denn beim Vorliegen einer 
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Parkerleichterung nach StVO parken sie grundsätzlich gebührenfrei, auch wenn sie nicht auf einem 
Schwerbehindertenparkplatz stehen. 

Während alle jetzt angeführten Maßnahmen im Bestand erfolgen, ist für eine Ausweitung der 
bewirtschafteten Bereiche eine weitere Abwägung erforderlich. Zudem ist abzuschätzen welche 
Infrastrukturmaßnahmen erforderlich sind und wie eine Kontrolle im Rahmen der vorhandenen 
Personalressourcen möglich ist. Die Verwaltung hat das Ziel, zum Jahr 2025 weitere Maßnahmen 
vorzuschlagen. Dann ist auch eine Einbindung der Kaufmannschaft zeitlich möglich. 

 

Darstellung von Alternativen und deren Konsequenzen mit finanziellen Auswirkungen 

Wenn mit der Parkraumbewirtschaftung im öffentlichen Straßenraum ein Beitrag zur Konsolidierung 
des städtischen Haushaltes erfolgen soll, sind die Verwaltungsvorschläge alternativlos. Mögliche 
Mehreinnahmen sind dann nicht möglich.  

Wie o.a. werden die Mehreinnahmen durch den Wegfall der Brötchentaste auf ca. 20.000 € 
geschätzt. Weitere 90.000 € können durch die Gebührenerhöhungen im Bereich Elbe erzielt 
werden. Insgesamt werden die Mehreinnahmen auf ca. 110.000 € geschätzt.  

 
 
Anlage/n 
 

1 Parkgebührenverordnung 
 



Stadtverordnung 
über Parkgebühren auf öffentlichen Verkehrsflächen der Stadt Wedel 

(Parkgebührenverordnung) 
 
 
Aufgrund § 6 a Abs.6 des Straßenverkehrsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 5. März 2003 (BGBl. I S. 310, 919), das zuletzt durch Artikel 16 des Gesetzes vom  
2. März 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 56) geändert worden ist, in Verbindung mit § 1 der 
Landesverordnung über Parkgebühren vom 12. April 1990 (GVOBl. S. 264) wird nach 
Vorlage in der Ratsversammlung am 28.09.2023 folgendes verordnet: 
 
 

§ 1 

Allgemeines 
 
(1) Soweit das Parken auf öffentlichen Verkehrsflächen im Bereich der Stadt Wedel nur mit 
gültigem Parkschein aus einem Parkscheinautomaten oder über den bargeldlosen 
Zahlverkehr zulässig ist, werden Gebühren nach Maßgabe dieser Parkgebührenverordnung 
erhoben. 

 

(2) Die Zahlung kann durch elektronische Einrichtungen und Vorrichtungen im Sinne des 

§ 13 Absatz 3 der Straßenverkehrsordnung vom 6. März 2013 (BGBl. I S. 367), zuletzt durch 
Artikel 11 der Verordnung vom 20. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 199) geändert worden ist, 
erfolgen, sofern das entsprechende System zur Entrichtung der Parkgebühren und zur 

Überwachung der Parkzeit für den jeweiligen Stellplatz und das parkende Fahrzeug 
eingerichtet und funktionsfähig ist. 

 
(3) Um die Nutzung des Parkraumes auf öffentlichen Verkehrsflächen durch eine möglichst 
große Anzahl von Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern zu gewährleisten, 
werden die Gebühren entsprechend der Lage und dem Wert des Parkraumes in 
unterschiedlicher Höhe festgesetzt. 
 
 

§ 2 
Geltungsbereich 

 
(1) Diese Parkgebührenverordnung gilt für die Bereiche Innenstadt und Elbe. 
 
 
(2)  Der Bereich Innenstadt umfasst folgende Straßen: 
 

1. Bahnhofstraße 
 

2. Rathausplatz, einschließlich der oberirdischen Parkplätze am ZOB 
 

3. Parkplatz Gorch-Fock-Platz 
 

4. Gorch-Fock-Straße bis zum Gorch-Fock-Parkplatz 
 

5. Beim Hoophof 
 

6. Feldstraße zwischen Mühlenweg und Bahnhofstraße 
 

7. Parkplatz Spitzerdorfer Markt 
 



8. Spitzerdorfstraße zwischen Bahnhofstraße und Feldstraße 
 

9. Rosengarten 
 

10. Mühlenstraße 
 
 
(3) Der Bereich Elbe umfasst folgende Straßen 

 
1. Strandweg 

 
2. Schulauer Straße vom Strandweg bis zum Strandbaddamm 

 

3. Parkplatz Parnaßstraße 
 

4. Parkplatz Elbmarschen 
 

5. Parkplatz Im Haacken 
 

6. Strandbaddamm 
 
 
(4) Die Gebührenpflicht besteht im Bereich Innenstadt montags bis freitags in der Zeit 

von 8.00 Uhr bis 19.00 Uhr, samstags in der Zeit von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr. Auf den 
Parkflächen im Bereich Elbe besteht die Gebührenpflicht montags-sonntags in der Zeit 
von 9.00-20.00 Uhr. 

 
§ 3 

Höhe der Parkgebühr 
 
(1) Die Parkgebühren werden im Bereich Innenstadt wie folgt festgesetzt: 

 
Für die ersten 30 Minuten 0,50 €,  
für die danach folgenden 2 Std. pro angefangene Std. 0,50 € und 

für jede weitere angefangene Std. 1,00 €. 
 
 
 
(2) Die Parkgebühren werden im Bereich Elbe wie folgt festgesetzt: 
 

       Auf dem Parkplatz Parnaßstraße, im Strandweg, in der  
       Schulauer Straße vom Strandweg bis zum Stradbaddamm und 
       im Strandbaddamm je angefangene Std.          2,00 €, 

 
auf den Parkplätzen Elbmarschen und Im Haacken je  
angefangene Std. 1,50 €. 

 
Auf den Parkplätzen Elbmarschen und Im Haacken kann auch eine Tagesnutzung 

gegen eine Gebühr von 6,00 € erfolgen. 
 

(3) Für nicht genutzte Parkzeit werden keine Gebühren erstattet. 
 
 
 
 
 
 

 



§ 4 
Inkrafttreten  

 

Diese Verordnung tritt am 01.11.2023 in Kraft. 
 

Gleichzeitig tritt die Stadtverordnung über die Parkgebühren der Stadt Wedel vom 

25.02.2022 außer Kraft. 

 

 

Wedel, den  

 

Stadt Wedel 

Der Bürgermeister  

 

 

 

 

Gernot Kaser 
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